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Leistungen gemäß § 9 des Verteidignmgsgesetzes 
(Vorbereitung der Sach- und Dienstleistungen)

§ 4
(1) Für die Finanzierung und Erstattung der Auf

wendungen der Leistungspflichtigen für die Erfüllung 
von Auflagen sowie die Entschädigung dafür gelten die 
§§ 1 bis 3 entsprechend.

(2) Treten in Vorbereitung der Inanspruchnahme von 
Grundstücken durch Betreten, Vermessen oder Über
prüfungen Schäden ein, sind diese durch den Bedarfs
träger unverzüglich zu beseitigen. Ist eine Beseitigung 
durch den Bedarfsträger nicht möglich, erfolgt auf 
Antrag Entschädigung.

(3) Kosten, die im Zusammenhang mit Erhebungen 
und Vorführungen entstehen, können auf Antrag er
stattet werden.

§ 5
(1) Bei Auflagen zur Änderung der Nutzungsarten, 

der Bodenbearbeitung und des Anbaues bestimmter 
Kulturen sind die Aufwendungen für die Erfüllung 
dieser Auflagen und evtl, eintretende Mindererlöse von 
den nichtvolkseigenen landwirtschaftlichen Betrieben 
selbst zu tragen.

(2) Eine Entschädigung erfolgt, wenn bereits Bestell- 
bzw. Pflegearbeiten durchgeführt wurden oder Dauer
anlagen bzw. Dauerkulturen zu beseitigen sind.

(3) Die Entscheidung über die Höhe der Entschädi
gung für bereits durchgeführte Bestell- bzw. Pflege
arbeiten trifft die Produktionsleitung des Kreisland
wirtschaftsrates in Zusammenarbeit mit der Kreis
direktion der Deutschen Versicherungs-Anstalt.

§ 6

(5) Für Scheunen und damit vergleichbare Unter
künfte ist höchstens ein Viertel des im Abs. 4 genannten 
Satzes der Preisstufe I anzuerkennen.

(6) Werden Räumlichkeiten in Pensionen, Vertrags
häusern des FDGB, Hotels und anderen damit ver
gleichbaren Objekten in Anspruch genommen, ist bei 
der Festlegung der Entschädigung von den vom Besit
zer auf Grund der Unterkunftsgewährung nachzu
weisenden Einnahmeausfällen auszugehen.

(7) Sind Arbeitskräfte der Unterbringungspflichtigen 
während der Zeit der Inanspruchnahme für die Be
darfsträger tätig, (z. B. Heizer, Reinigungskräfte usw.) 
bleibt das bisherige Arbeitsrechtsverhältnis bzw. die 
Mitgliedschaft in der Genossenschaft weiter bestehen. 
In diesem Falle sind dem Unterbringungspflichtigen 
die von ihm gezahlten Löhne bzw. Vergütungen und 
Beitragsanteile zur Sozialversicherung vom Bedarfs
träger, im Verteidigungszustand vom örtlicher) Organ 
gemäß § 10, zu erstatten.

(8) Entstehen dem Unterbringungspflichtigen durch 
die Überlassung Verlagerungs- bzw. Umzugskosten, 
werden diese auf Antrag erstattet.

(9) Außergewöhnliche Wertminderungen, die in
folge der Nutzung durch die Bedarfsträger entstehen, 
werden auf Antrag dem Unterbringungspflichtigen er
stattet.

§ 7
Leistungen gemäß § 14 des Verteidigungsgesetzes 

(Übungen der bewaffneten Kräfte)

Bei Schäden, die infolge von Übungen entstehen, ist 
durch den Bedarfsträger grundsätzlich der ursprüng
liche Zustand wiederherzustellen. Ist der Bedarfsträger 
dazu nicht in der Lage, wird der Schaden finanziell 
abgegolten.

Leistungen gemäß § 11 des Verteidigungsgesetzes 
(Unterbringungspflicht)

(1) Die Höhe der Entschädigung wird durch die preis
rechtlich zulässige Miete bestimmt

(2) Werden vom Bedarfsträger Kosten für die lau
fende Unterhaltung übernommen, ist ein dafür im 
Mietpreis enthaltener Betrag abzusetzen.

(3) Kosten für nicht im Mietpreis enthaltene Neben
leistungen (z. B. Möbel, Wäsche, Heizung usw.) sind in 
Höhe des dafür zulässigen Entgeltes in die Entschädi
gung einzubeziehen. 4

(4) Für Säle in Gaststättenbetrieben, Klub- und 
Kulturhäusern sowie für andere vergleichbare Unter
künfte gelten nachstehende Entschädigungssätze für die 
vom Unterbringungspflichtigen auf Grund der Über
lassung nicht mehr nutzbaren m5 Bodenfläche:

Preisstufe I 
Preisstufe II 
Preisstufe III 
Preisstufe IV

—,60 DM monatlich (—,02 DM je Tag) 
—,90 DM monatlich (—,03 DM je Tag) 
1,20 DM monatlich (—,04 DM je Tag) 
1,50 DM monatlich (—,05 DM je Tag).

§ 8
Leistungen gemäß § 15 des Verteidigungsgesetzes 

(Zutritt zu bestimmten Gebieten)
(1) Treten durch das Verbot des Zutrittes bzw. 

Aufenthaltes zu bestimmten Gebieten Vermögensnach
teile ein, so erfolgt auf Antrag eine entsprechende Ent
schädigung.

(2) Besteht die Möglichkeit, einen Entschädigungs
anspruch gemäß Abs. 1 durch Naturalersatz auszu
gleichen, so ist dieser vorrangig anzubieten.

Beantragung und Finanzierung 
sowie steuerliche Behandlung von Entschädigungen

§ 9
(1) Anträge auf volle oder teilweise Entschädigung 

oder Bezahlung auf Grund des § 18 des Verteidigungs
gesetzes mit Ausnahme von Ansprüchen gemäß § 6 
Abs. 7 und § 7 dieser Verordnung sind vom Anspruchs
berechtigten schriftlich innerhalb von 3 Monaten nach 
erbrachter Leistung bzw. eingetretenem Vermögens
nachteil (Eintritt der Anspruchsberechtigung) bei dem 
für seinen Sitz bzw. Wohnsitz zuständigen Rat .der 
Gemeinde bzw. Rat der Stadt zu stellen.

Die vorstehend genannten Beträge können um 
20 % überschritten werden, sofern der Saal und 
etwaige Nebenräume den Hauptbestandteil des Betrie
bes bilden.

(2) Aus dem Antrag müssen hervorgehen:

a) die Grundlage des Anspruches auf eine volle oder 
teilweise Entschädigung oder Bezahlung,


